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Sicherheitsbrief – Oktober 2024 

Um einen Brand auszulösen sind immer drei Dinge nötig: 

Sauerstoff ist nicht brennbar, 
aber zur Verbrennung notwendig 

Als Zündenergie wird die von einer 
Zündquelle abgegebene Energie 
bezeichnet. z.B. Zigaretten, Funken, 
heiße Oberflächen, elektrische 
Aufladung 

Ein Brennstoff ist ein chemischer Stoff 
dessen gespeicherte Energie sich durch  

Verbrennung in nutzbare Energie umwandeln lässt. 

◼ In der ASR A2.2 ist die Anzahl der Brandschutzhelfer geregelt. 
 Ein Anteil von fünf Prozent der Beschäftigten ist bei normaler Brandgefährdung 
  nach ASR A2.2 (z. B. Büronutzung) in der Regel ausreichend.  
 
 

◼ In der DGUV-I 205-023 ist die Ausbildung zum Brandschutzhelfer geregelt 
◼ Theoretischer Teil    (mindestens 2 Unterrichtseinheiten a 45 Minuten) 
◼  Praktischer Teil 

  


